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Einführung 
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Einführung 
Rechtsgrundlagen für Wasserpreiskalkulation 

Wasserversorgungsunternehmen 

öffentlichrechtliche 
Rechtsform 

privatrechtliche 
Rechtsform 

Entgelte Gebühren  

Abgabenrecht 
(KAG der Länder)  

§ 315 BGB 
evtl. Tarifrecht/KAG 

und Kartellrecht 
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Einführung 
Rechtsgrundlagen für Wasserpreiskalkulation 

Wasserversorgungsunternehmen 

öffentlichrechtliche 
Rechtsform 

privatrechtliche 
Rechtsform 

Entgelte Gebühren  

Abgabenrecht 
(KAG der Länder)  

§ 315 BGB 
evtl. Tarifrecht/KAG 

und Kartellrecht 

Doppeltes Wahlrecht für 
kommunale WVUs:  

1. Rechtsformwahl 

2. Preisregime 

Kartellrechtliche 
Kontrolle nur bei 

Entgelten nicht bei 
Gebühren 

Verhältnis der 
einzelnen 

Rechtsgrundlagen 
zueinander? 
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Kalkulationsmaßstäbe nach Gebühren-, 
Tarif- und Zivilrecht 
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Kalkulationsmaßstäbe nach Gebühren-, Tarif- und Zivilrecht 
Kalkulationsmaßstäbe für Gebühren und Entgelte 

Gleichbehandlungs-
gebot 

Kostendeckungs-
prinzip  

bei Kalkulation der 
Gebühren zu 

beachten:  

Äquivalenzprinzip 

auch für die Entgeltkalkulation maßgeblich 

Rheinland-Pfalz/Thüringen: unmittelbar nach KAG 

Berlin: an KAG angelehntes Tarifrecht (BerlBG, WTVO) 

im übrigen: „Grundsätze öffentlichen Finanzgebahrens“ 
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Kalkulationsmaßstäbe nach Gebühren-, Tarif- und Zivilrecht 
Kalkulationsmaßstäbe für Gebühren und Entgelte 

Kostendeckungs-
prinzip  

bei Kalkulation der 
Gebühren zu 

beachten:  

Äquivalenzprinzip 

auch für die Entgeltkalkulation maßgeblich 

Rheinland-Pfalz/Thüringen: unmittelbar nach KAG 

Berlin: an KAG angelehntes Tarifrecht (BerlBG, WTVO) 

im übrigen: „Grundsätze öffentlichen Finanzgebahrens“ 

  keine willkürlichen oder sachfremden 
Differenzierungen bei Gebührenschuldnern, 

-tatbeständen, -maßstäben und –höhen 

  weites Ermessen des Satzungsgebers 
(Praktikabilität vs. Typengerechtigkeit) 

  sachgerechte Verknüpfung von Kosten und 
Gebühren (kein Ansatz leistungsfremder Kosten: 

Straßenentwässerung oder Löschwasser?)  
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Kalkulationsmaßstäbe nach Gebühren-, Tarif- und Zivilrecht 
Kalkulationsmaßstäbe für Gebühren und Entgelte 

Gleichbehandlungs-
gebot 

Kostendeckungs-
prinzip  

bei Kalkulation der 
Gebühren zu 

beachten:  

auch für die Entgeltkalkulation maßgeblich 

Rheinland-Pfalz/Thüringen: unmittelbar nach KAG 

Berlin: an KAG angelehntes Tarifrecht (BerlBG, WTVO) 

im übrigen: „Grundsätze öffentlichen Finanzgebahrens“ 

  angemessenes Verhältnis zwischen Wert der 
Leistung und Gebühr 

  Problem: Wertmaßstäbe? (in der Regel  
Anknüpfung an Kosten der Leistung) 

  Äquivalenzstörung, wenn Gebührenhöhe die 
tatsächlichen Kosten in einem willkürlich 

festgelegten Ausmaß übersteigt  
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Kalkulationsmaßstäbe nach Gebühren-, Tarif- und Zivilrecht 
Kalkulationsmaßstäbe für Gebühren und Entgelte 

Gleichbehandlungs-
gebot 

bei Kalkulation der 
Gebühren zu 

beachten:  

Äquivalenzprinzip 

auch für die Entgeltkalkulation maßgeblich 

Rheinland-Pfalz/Thüringen: unmittelbar nach KAG 

Berlin: an KAG angelehntes Tarifrecht (BerlBG, WTVO) 

im übrigen: „Grundsätze öffentlichen Finanzgebahrens“ 

  Ist-Kosten der Leistung als Ober- und/oder 
Untergrenze des Gebühren- bzw. Entgeltaufkommens 

  „alle nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen 
ansatzfähige Kosten“ = wertmäßiger Kostenbegriff 

  (abweichende) Konkretisierungen in den einzelnen KAG 
sowie im Berliner Tarifrecht 

  Herleitung der Kosten aus Kostenrechnung des WVU 

keine 
Effizienzabschläge 

auf ansatzfähige 
Kosten 
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Kalkulationsmaßstäbe nach Gebühren-, Tarif- und Zivilrecht 
Kostendeckende Entgeltkalkulation 

Kalkulationsperiode  

kalkulatorische 
Kosten 

Grundkosten 

Gebühr 

= 

Kosten 

÷ 

Menge 

Ausgleich Über- oder 
Unterdeckung in 

nächster 
Kalkulationsperiode 
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Kalkulationsmaßstäbe nach Gebühren-, Tarif- und Zivilrecht 
Kostendeckende Entgeltkalkulation 

Kalkulationsperiode  

kalkulatorische 
Kosten 

Grundkosten 

Gebühr 

= 

Kosten 

÷ 

Menge 

größter Kostenblock 
bei WVU (≈ 40%) 

Einsparpotentiale? 

wenig Spielraum der 
WVU für (weitere) 
Rationalisierung 
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Kalkulationsmaßstäbe nach Gebühren-, Tarif- und Zivilrecht 
Kostendeckende Entgeltkalkuklation 

Kalkulationsperiode  

Gebühr 

= 

Kosten 

÷ 

Menge 

Sonstiger 
Aufwand 

Materialaufwand 

Personalaufwand 

Roh-, Hilfs- und 
Betriebsstoffe 

kalk. Wagnisse 

kalk. Zinsen 

kalk. 
Abschreibungen 
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Kalkulationsmaßstäbe nach Gebühren-, Tarif- und Zivilrecht 
Exkurs 1: kalkulatorische Abschreibungen 

Abschreibungsbasis Nutzungsdauern  

kalkulatorische 
Abschreibungen 

Methode 
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Kalkulationsmaßstäbe nach Gebühren-, Tarif- und Zivilrecht 
Exkurs 2: kalkulatorische Zinsen 

betriebsnotwendiges 
Kapital 

kalkulatorische 
Zinsen  Zinssatz × = 

betriebsnotwendiges 
Vermögen 

Abzugskapital 
(Zuschüsse und 

Beiträge) 

= 

− 

  Real- oder 
Nominalzins? 

  Mischzins oder 
gesplitteter Zins für 

EK/FK? 

  Zinszuschlag bei 
Beteiligung Privater? 

Orientierung an 
langfristigen 

Durchschnittssätzen 
deutscher 

Bundesanleihen? 
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Kartellrechtliche Wasserpreiskontrolle 
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Kartellrechtliche Wasserpreiskontrolle 
Rechtsgrundlagen 

Gesetz gegen 
Wettbewerbs-

beschränkungen (GWB) 

Preishöhenmißbrauch 

§ 103.5.2 Nr. 2 GWB 
1990 

Ausbeutungsmißbrauch 

§ 19.4 Nr. 2 GWB 

Freistellungsmißbrauch 
(„rechtliches Monopol“) 

Marktmachtmißbrauch 
(„faktisches Monopol“) 

Kartellbehörden können 
Mißbrauch mit Wirkung für 

die Zukunft abstellen 

Kartellbehörden können Mißbrauch 

  für die Vergangenheit feststellen 

  für die Zukunft abstellen 

Kunden des WVU können Mißbrauch 
vor Zivilgerichten geltend machen 
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Kartellrechtliche Wasserpreiskontrolle 
Rechtsgrundlagen 

„Ein Mißbrauch … liegt insbesondere vor, wenn ein 
marktbeherrschendes Unternehmen als Anbieter …  
einer bestimmten Art von Waren oder gewerblichen 

Dienstleistungen … Entgelte … fordert, …“ 

Ausbeutungsmißbrauch 

§ 19.4 Nr. 2 GWB 

Mißbrauchsindiz: 

Erlöse > Kosten 

„… die von denjenigen abweichen, sich bei wirksamem Wettbewerb 
mit hoher Wahrscheinlichkeit ergeben würden; …“ 

„… hierbei sind insbesondere die Verhaltensweisen von Unternehmen 
auf vergleichbaren Märkten mit wirksamem Wettbewerb zu 

berücksichtigen.“ 

2. Stufe: 

sachliche Rechtfertigung abweichender Entgelte 
durch WVU   

1. Stufe: 

Beweislast für abweichende 
Entgelte bei Kartellbehörden 

hohe Hürden mit Blick auf 
geeignete Vergleichsmärkte 
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Kartellrechtliche Wasserpreiskontrolle 
Rechtsgrundlagen 

„Ein Mißbrauch … liegt insbesondere vor, wenn …  
ein Versorgungsunternehmen ungünstigere Preise fordert  

als gleichartige Unternehmen, … 

Preishöhenmißbrauch 

§ 103.5.2 Nr. 2 GWB 1990 

… es sei denn, das Versorgungsunternehmen weist nach,  
daß der Unterschied auf abweichenden Umständen beruht,  

die es nicht zu vertreten hat; …“ 

1. Stufe: 

Vergleichsmarktkonzept 
(Beweislast bei  
Kartellbehörde) 

2. Stufe: 

Preisrechtfertigung  
(Beweislast beim  

Versorger) 
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Kartellrechtliche Wasserpreiskontrolle  
Prüfungsmaßstab 

  1. Stufe: Preisvergleich durch Kartellbehörden 

Preis des betroffenen Versorgers 

Vergleichspreis (VP) 

Preis des betroffenen Versorgers < VP  
= Nachweis abweichender/ungünstigerer 

Preise 

keine Berücksichtigung der 
Kostenstrukturen des betroffenen 

Versorgers erforderlich 
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Kartellrechtliche Wasserpreiskontrolle  
Prüfungsmaßstab 

  2. Stufe: Preisrechtfertigung durch Versorger 

Preis des betroffenen Versorgers 

Vergleichspreis (VP) 

(VP = Untergrenze für 
Zu- und Abschläge) 

Zuschlag bei 
erhöhten 

Speicherkosten 

Abschlag wegen 
schlechterem 

MMW   

  Nachweis 
strukturbedingter 
Mehrkosten und 

rationeller 
Betriebsführung  

  effizienzorientierter 
Kostennachweis 

erforderlich 
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Kartellrechtliche Wasserpreiskontrolle 
Verhältnis zum Gebühren-, Tarif- und Zivilrecht 

KAG, Tarif- und Zivilrecht: 

  Kostenkontrolle durch 
Aufsichts-, 

Genehmigungsbehörden und 
Gerichte 

  Nachweis der Einhaltung 
rechtlicher Vorgaben durch 

Vorlage einer 
Kostenrechnung durch WVU 

Kartellrecht: 

  Effizienzkontrolle durch 
Kartellbehörden und Gerichte 
(„Als-ob“-Wettbewerb durch 

Preisvergleiche) 

  Kostennachweise im 
Rahmen der 

Preisrechtfertigung, aber nur 
effizienzbasierte Kosten 
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Kartellrechtliche Wasserpreiskontrolle 
Verhältnis zum Gebühren-, Tarif- und Zivilrecht 

KAG, Tarif- und Zivilrecht: 

  Kostenkontrolle durch 
Aufsichts-, 

Genehmigungsbehörden und 
Gerichte 

  Nachweis der Einhaltung 
rechtlicher Vorgaben durch 

Vorlage einer 
Kostenrechnung durch WVU 

Kartellrecht: 

  Effizienzkontrolle durch 
Kartellbehörden und Gerichte 
(„Als-ob“-Wettbewerb durch 

Preisvergleiche) 

  Kostennachweise im 
Rahmen der 

Preisrechtfertigung, aber nur 
effizienzbasierte Kosten 

  unterschiedliche Prüfungsmaßstäbe 

  kartellrechtliche Preisprüfungen 
unabhängig von abgaben-, tarif- und 

zivilrechtlicher Entgeltkontrolle 



23 

Kartellrechtliche Wasserpreiskontrolle 
Verhältnis zum Gebühren-, Tarif- und Zivilrecht 

KAG, Tarif- und Zivilrecht: 

  Kostenkontrolle durch 
Aufsichts-, 

Genehmigungsbehörden und 
Gerichte 

  Nachweis der Einhaltung 
rechtlicher Vorgaben durch 

Vorlage einer 
Kostenrechnung durch WVU 

Kartellrecht: 

  Effizienzkontrolle durch 
Kartellbehörden und Gerichte 
(„Als-ob“-Wettbewerb durch 

Preisvergleiche) 

  Kostennachweise im 
Rahmen der 

Preisrechtfertigung, aber nur 
effizienzbasierte Kosten 

Damit bei Nachweis der Einhaltung 
abgaben-, tarif- und zivilrechtlicher 

Entgeltmaßstäbe keine Widerlegung eines 
kartellrechtlichen Mißbrauchsverdachts!  

  unterschiedliche Prüfungsmaßstäbe 

  Unabhängigkeit kartellrechtlicher 
Preisprüfungen von abgaben-, tarif- und 

zivilrechtlicher Entgeltkontrolle 
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Kartellrechtliche Wasserpreiskontrolle 
Verhältnis verschiedener Entgeltmaßstäbe in Netzwirtschaften 

Regulierungs- 
recht 

Zivilrecht 
§ 315 BGB 

Kartell- 
recht 

Energie (Strom/Gas) ✔ ✔ ✗ 

Telekommunikation ✔ ✗ ✗ 

Eisenbahn ✔ str. str. 

Wasser ✗ ✔ ✔ 
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Fazit 
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Fazit 

  kostenbasierte Entgeltkalkulation nach KAG, Tarif- und Zivilrecht 

  Nachweis rechtskonformer Entgelte durch Vorlage einer 
betriebswirtschaftlich orientierten Kostenrechnung des WVU 

  keine Effizienzabschläge durch Behörden und Gerichte  

  kartellrechtliche Effizienzkontrolle durch simulierten Wettbewerb 

  Kartellrecht = effizienzorientierte (≠ kostenbasierte) Preisprüfung 

  Nachweis gebühren-, tarif- und zivilrechtskonformer Entgelte ≠ 
Widerlegung kartellrechtlicher Mißbrauchsvorwürfe 

  Vorlage der Kostenrechnung des WVU zur Preisrechtfertigung 
erforderlich, aber nicht hinreichend; zusätzlich: Effizienznachweis 

  sofern (Effizienz-)Nachweis rationeller Betriebsführung nicht gelingt, 
Effizienzabschläge durch Behörden und Gerichte 
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 
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